
   

 

 

 

 

 

 

Reguläre Lehre 

Berufsausbildungsgesetz § 1 

Teilqualifizierung 

Berufsausbildungsgesetz § 8b (2) 

 

Verlängerte Lehre 

Berufsausbildungsgesetz § 8b (1) 

 

3 Jahre  

(4 Jahre bei 

Doppellehre) 

Berufsschule 

LAP 

Lehrabschlussprüfung

Facharbeiter*in 

LAP 

Lehrabschlussprüfung

Facharbeiter*in 

Berufsschule 

4 Jahre  

(max. 5 Jahre) 

Abschlussprüfung 

Zertifikat von WKS 

Angelernte Fachkraft 

Berufsschule möglich  

einzelne Fächer-

befreiungen möglich 

1-3 Jahre  

(mind. Inhalte des 1. 

Lehrjahres) 

Berufsausbildungsassistenz Berufsausbildungsassistenz Teilzeitlehre  

Lehrformen in Österreich 



Einstieg Bildung Beratung Qualifizierung GmbH 

Berufsausbildungsassistenz 

Rainerstraße 27/6, 5020 Salzburg  

T: 0662/45 71 04-0, E: bas@einstieg.or.at 

www.einstieg.or.at 

 

 
              finanziert durch: 
 

 

 

Reguläre Lehre Teilqualifizierung Verlängerte Lehre 

3. Klasse 

Berufsschule 

Lehrabschlussprüfung 

2. Klasse 

Berufsschule 

1. Klasse 

Berufsschule 

Wiederholung 

einer Klasse 

möglich 

1. Klasse 

Berufsschule 

2. Klasse 

Berufsschule 

3. Klasse 

Berufsschule 

Lehrabschlussprüfung 

1. Klasse möglich 
 

Fächerbefreiungen 

möglich 

2. Klasse möglich 
 

Fächerbefreiungen 

möglich 

3. Klasse möglich 
 

Fächerbefreiungen 

möglich 

Abschlussprüfung 

Wechsel zwischen Lehrformen möglich 


